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Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 zwecks Festlegung einer 
gemeinsamen Regelung für die vorübergehende Wiedereinführung von 
Kontrollen an den Binnengrenzen unter außergewöhnlichen Umständen (erste 
Lesung) 
- Annahme des Gesetzgebungsakts (GA + E) 
= Erklärungen 

  

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZU ARTIKEL 33A – AUSSCHUSSVERFAHREN 

"Die Kommission unterstreicht, dass eine systematische Berufung auf Artikel 5 Absatz 4 Unter-
absatz 2 Buchstabe b gegen Geist und Buchstabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 (ABl. L 55 
vom 28.2.2011, S. 13) verstoßen würde. Um diese Bestimmung geltend machen zu können, muss 
eine spezifische Notwendigkeit gegeben sein, von der Grundsatzregelung abzuweichen, der zufolge 
die Kommission den im Entwurf vorliegenden Durchführungsrechtsakt erlassen darf, wenn keine 
Stellungnahme vorliegt. Da Unterabsatz 2 Buchstabe b ein Abweichen von der in Artikel 5 Absatz 4 
aufgestellten allgemeinen Regel beschreibt, kann die Anwendung dieser Bestimmung nicht ohne 
Weiteres in das Ermessen des Gesetzgebers gestellt werden, sondern sie ist restriktiv auszulegen 
und daher zu begründen." 
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Erklärung der Republik Kroatien 

 

Kroatien unterstützt die Annahme des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parla-

ments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 zwecks Festlegung einer 

gemeinsamen Regelung für die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnen-

grenzen unter außergewöhnlichen Umständen.  

 

Kroatien erkennt an, wie wichtig es ist, dass die Verordnung wie geplant erlassen und in Kraft 

gesetzt wird, und dass die Qualität der EU-Rechtsvorschriften von Bedeutung ist; gleichzeitig ist es 

der Auffassung, dass der Wortlaut der kroatischen Sprachfassung nicht mit der in Kroatien 

gebräuchlichen Standardterminologie übereinstimmt, und möchte daher einen sprachlichen Vor-

behalt einlegen.  

 

Um zu vermeiden, dass die Rechtsvorschriften der Union in Kroatien möglicherweise nicht ange-

messen angewendet wird, erwartet Kroatien, dass das Generalsekretariat des Rates das Verfahren 

zur Berichtigung der kroatischen Sprachfassung der Verordnung so bald wie möglich durchführt. 




